Illegale Abfallablagerungen
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Werden Abfälle außerhalb dafür zugelassener Anlagen oder Einrichtungen unzulässigerweise entsorgt, ist es Aufgabe der Abfallbehörde, die erforderlichen Maßnahmen zu einer ordnungsgemäßen Entsorgung solcher Abfälle zu treffen. 
Dazu gehören die Ermittlung des Verursachers, die Anordnung der ordnungsgemäßen Entsorgung gegenüber dem Verantwortlichen und, falls erforderlich – insbesondere bei nicht ermittelbarem Verursacher – die Beseitigung unzulässiger Ablagerungen. Weiterhin erfolgt bei Bekannt werden des „Abfallsünders“ die Abgabe des Falles an die Bußgeldstelle zur Durchführung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

„Wilde“ Müllablagerungen können durch die Art bzw. Zusammensetzung zu einer Gefährdung von Boden, Grundwasser, Gewässern oder sogar der Luft führen. Wilder Müll beeinträchtigt jedoch auch stark das Landschaftsbild und kann häufig, besonders unangenehm an wärmeren Tagen, zu Geruchsbelästigungen führen.

 

Wilder Müll wird heutzutage überall aufgefunden, auf leerstehenden privaten Grundstücken, auf der Straße, in Entwässerungsgräben oder auf dem Feld. „Weggeworfen“ wird dabei alles, was nicht mehr benötigt wird: Altreifen, Batterien, Kühlschränke, Hausmüll, Renovierreste, Altfahrzeuge oder Sperrmüll. Dabei können viele der genannten Gegenstände ohne Mühe einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt werden, zum Teil sogar kostenlos.

Die illegale Beseitigung solcher Abfälle stellt grundsätzlich einen Verstoß gegen das Abfallrecht dar und kann als Ordnungswidrigkeit bzw. Straftat geahndet werden.

Gerne gehen wir Ihren Hinweisen auf illegale Abfallablagerungen oder seit längerem abgestellten Schrottfahrzeugen nach.

Wenden Sie sich hierzu bitte an: 
Stadt Emden

Untere Abfallbehörde

Herr Maecker

Tel.: 04921/871441

Email: maecker@emden.de
�








